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Von der Arbeitsteilung unter den Heimen fiir die Jugend

Richtlinien, herausgegeben von der Studienkommission fiir die Anstaltsfrage, Organ der Schweizer. Landes-
konferenz flir soziale Arbeit, Ziirich, im Mai 1956 *

I. Geltungsbereich und Zweck der Richtlinien

1.

1L

. Die Richtlinien mo&chten Heimleiter,

Die Richtlinien handeln von den Heimen fiir die
Jugend, ohne die Siduglings- und Erholungsheime,
beziehen aber auch Heime fiir Erwachsene ein,
soweit sie das Problem der Arbeitsteilung unter
den Heimen fir die Jugend berlihren.

Versorger,
Mitglieder von Aufsichtskommissionen und =-be-

.horden, Erzieher, Aerzte und alle ubrigen am An-

staltswesen interessierten Personen dazu anregen,
die Probleme der Arbeitsteilung (Differenzierung)
unter den Heimen zu iiberdenken und, soweit no-
tig fiir die ndhere und weitere Zukunft praktische
Losungen herbeizufiihren.

. Die Richtlinien streben keine staatliche Planung

des Anstaltswesns an; ihre Verfasser halten viel-
mehr daflir, dass eine Arbeitsteilung unter den
Heimen nur dann durchfiihrbar sei, wenn sich alle
Beteiligten aus Einsicht in deren Notwendigkeit
und aus freiem Willen dazu verstehen konnen.

Grundsitzliche Fragen der Heimerziechung

. Die grundséitzlichen Fragen der Heimerziehung

von Kindern und Jugendlichen sind behandelt in
den Richtlinien fiir die Organisation der Heime.
Hier wird lediglich auf die Hauptpunkte hingewie-
sen, die auch im Hinblick auf die Arbeitsteilung
unter den Anstalten wichtig sind.

Die Heimversorgung soll Kindern und Jugend-
lichen zugute kommen, deren Entwicklung durch
Gebrechen, ungiinstige Veranlagung, unglinstige
Erziehung- und Pflegeverhiltnisse so sehr gefdhr-
det erscheint, dass Erziehung in der eigenen Fa-
lie -oder in einer Pflegefamilie, auch mit Unter-
stlitzung, z. B. durch Erziehungsberatung, FErzie-
hungshilfe, kinderpsychiatrische Dienste, ungenii-
gend ist.

Es sollten keine Zoglinge ohne Gutachten Sach-
verstindiger (Firsorger, Aerzte, namentlich kinder-
und jugendpsychiatrischer Dienste, Polikliniken,
Beobachtungsstationen) in Erziehungsheimen un-
tergebracht werden.

Die Versorger sollen bei Plazierung eines Zog-
lings nicht nur auf gute dusserliche Pflegeverhilt-
nisse achten, sondern namentlich auch auf die
Eignung der Erzieherpersonlichkeiten, die Atmos-
phire des Heimes und seine erzieherischen und
therapeutischen Moglichkeiten.

* Die Studienkommission fiir die Anstaltsfrage hat von

1945—1955 Richtlinien Uber folgende Gebiete des Anstaltswe-
sens flir die Jugend herausgegeben: flir den Verkehr mit der
Presse, die Organisation, die Errichtung und den Betrieb von
«halboffenen» Heimen, die Fiihrung von Arbeits-, Lehr- und
Erwerbsbetrieben, Die Rechnungsfiihrung, das Anstellungs-
verhéltnis, den Bau, die Schulung von Leitung und Mitarbei-
tern. Diese Richtlinien wurden 1955 in revidierter Fassung
in einem Sammelband herausgegeben unter folgendem Titel:
Richtlinien {iber Erziehungsheime flur Kinder und Jugendli-
che. Zu beziehen beim Zentralsekretariat der Schweizerischen
Gemmeinniitzigen Gesellschaft, Brandschenkestrasse 36, Zii-
rich 1. 80 Seiten, Preis Fr. 2.50.
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Versorger, Heimleiter, wie deren Aufsichtsorga-
ne sollen stets darauf achten, ob ein Zogling in
das Heim passt, in dem er untergebracht wurde,
und notigenfalls nicht nur dann wenn er Schierig-
keiten macht, sondern auch wenn er sich nicht
befriedigend entwickelt, von sich aus Umplazierung
oder Entlassung beantragen, letztere eventuell mit
Unterstellung unter nachgehende Firsorge.

III. Grenzen und Voraussetzungen der Arbeitsteilung

5.

10.

1l

12.

. Unerlésslich ist, dass die

Eine angemessene Arbeitsteilung unter den Hei-
men liegt im Wohl des Zoglings. Die Arbeitsteilung
soll aber nur so weit gehen, als ein begrindetes
Bedirfnis nach dem betreffenden Heimtyp besteht.

in die Arbeitsteilung
einbezogenen Heime einen anndhernd gleichen pd-
dagogischen Stand aufweisen. Sie sollen ferner
wirtschaftlich moglichst gleichgestellt sein und vor
allem das gleiche Kostgeld verlangen; sonst kénnte
mancher Versorger das billigere Heim vorziehen,
wodurch die Bestrebungen zur Arbeitsteilung ge-
hindert werden.

. Unerlésslich ist ferner die Einsicht und der gute

Wille der beteiligten Heimleiter, Aufsichtsorgane
und Behotrden, und dartiber hinaus des ganzen
Volkes, da unter Umstidnden die Durchfiihrung der
Arbeitsteilung nicht nur die Aenderung von Regle-
menten, Statuten und Stiftungsurkunden, sondern
auch von gesetzlichen Vorschriften notig macht.

. Die Bestrebungen fiir die Arbeitsteilung konnten

dadurch erleichtert werden, dass die Heime in den
Kantonen der gleichen Verwaltungsabteilung vor-
zugsweise der Erziehungsdirektion unterstellt und
in engen Kontakt mit einem kinderpsychiatrischen
Dienst gebracht wilirden.

. Der mit der Arbeitsteilung unter den Heimen er-

strebte Zweck, dass die Aufgabe des Heimes dem
Zustand des Zoglings moglichst angepasst sein
misse, lasst sich bis zu einem gewissen Grade
auch durch eine innerhalb des einzelnen Heimes er-
folgende Einteilung der Zoglinge in Gruppen er-
reichen sowie durch eine differenzierte Behand-
lung des Zoglings innerhalb der Gruppe.

Gute affektive Beziehungen zwischen Zo6gling und
Erzieher und innerhalb der Angehorigen einer Zog-
lingsgruppe wirken ebensogut oder besser als eine
zu weitgehende Differenzierung der Heime.

Ein gemischter Zoglingsbestand schafft ein Klima
der Toleranz, regt die Erzieher an, vermindert die
erzieherisch schédlichen Versetzungen in ein ande-
res Heim und erleichtert den Kontakt mit den El-
tern, weil gemischte Heime in der Regel ein klei-
neres Einzugsgebiet haben als zu sehr spezialisierte.
Auch wirtschaftliche Griinde setzen der Arbeits-
teilung Grenzen: Jedes Heim muss seine Zoglings-
zahl so festsetzen, dass der Aufwand pro Zogling



allgemein und nach den besonderen Verhiltnissen
des Heimes zu verantworten ist.

IV. Moglichkeiten der Arbeitsteilung

Im Rahmen der angegebenen Grenzen und Vor-

aussetzungen lédsst sich folgende Arbeitsteilung (Diffe-
renzierung) unter den Heimen erwigen:

A.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nach dem Zustand des Zoglings
(Art der Hilfsbediirftigkeit)
Nach dem Zustand des Zo6glings kénnen die Heime
wie folgt gegliedert werden:
a) Heime fiir normale Jugend aus unvollstindigen
oder zerriitteten Familien,
b) Heime fiir Schwererziehbare,
¢) Beobachtungsstationen,
d) Heime flir geistig Gebrechliche,
e) Heime fiir korperlich Gebrechliche.
Die Heime filir die Kategorien b, d und e werden
noch weiter unterteilt, wofiir auf die betreffenden
Abschnitte verwiesen sei.

Manchmal sind diese Zustidnde oder Gebrechen

beim selben Zo6gling doppelt oder mehrfach vor-

handen oder gehen ineinander iiber. Es kénnen
nicht fiir alle méglichen Kombinationen Spezial-
heime geschaffen werden. Die Kombination eines

Gebrechens mit Geistesschwiche jedoch erfordert

in der Regel besondere Unterrichts- und Erzie-

hungsmethoden und daher eigene Heime.

Grenzfélle gehoren grundsétzlich in das Heim,
das dem «Normalzustand» ndher liegt, z. B. leicht
debile Schwererziehbare in Heime fiir Normal-
begabte.

a) Heime fiir normale Jugend aus unvollstdndigen
oder zerriitteten Familien (Kinderheime, Wai-
senhduser)

Diese Heime sind eine Art Sammelbecken und be-
herbergen darum meist eine bunt zusammen ge-
setzte Zoglingsschar. Sowohl der korperliche und
seelisch-geistige Zustand der Zoéglinge als auch
deren Einweisungsgriinde sind weitgehend ver-
schieden.

Ob und wie weit diese Verschiedenheit der Zoglinge

fiir das Heim erzieherisch tragbar ist, hingt weit-

gehend von dessen Leitung und Atmosphére ab.

Jedoch sollen koérperlich und geistig Gebrechliche

in Spezialheime gebracht werden.
Schwererziehbare und Neurotische konnen in

solchen Heimen bleiben, wenn sie sich der Heim-
gemeinschaft anpassen konnen. Notigenfalls sollen
sie ambulanter therapeutischer Behandlung zuge-
fiihrt werden.

Sofern das Heim dies ertrégt, soll es verschiedene
Altersstufen und Geschlechter umfassen, da eine
solche Mischung natlirlicher Lebensgemeinschaft
entspricht. Dadurch konnen auch Geschwister im
gleichen Heim 'zusammenbleiben.

b) Heime fiir Schwererziehbare

Zu den Schwererziehbaren werden hier folgende
Gattungen gezihlt: a) Nervose, Ueberempfindliche
und Neurotische, b) Verwahrloste und psychopa-
thisch Reagierende, c) geisteskranke Kinder und
Jugendliche.

Grunds#tzlich ist es wilinschbar, flir alle diese drei
Gruppen von Schwererziehbaren besondere Heime

20.

21.

22.

23.

Ausschlecken ist ein kostlich Ding

zu haben. In der Praxis ldsst sich aber diese Dif-

ferenzierung auch durch die folgenden Heimtypen

erreichen, die nicht dem Regime, also nach dem

Grad der Freiheit und damit der Schwererziehbar-

keit gegliedert sind:

1. Heime mit internen Ausbildungsgelegenheiten
(Heimschulen und -werkstétten),

2. Heime mit teils internen, teils externen (Schu-
len und Lehrstellen in nahe gelegenen Ortschaf-
ten) Ausbildungsgelegenheiten. Diese Heime wer-
den auch «halboffene» Heime genannt.

3. Heime mit externen Ausbildungsgelegenheiten
(Familien und Wohnheime).

Auch bei den Schwererziehbaren kann die Arbeits-
teilung ausser durch Schaffung besonderer Heim-
typen durch Gruppenbildung im einzelnen Heim
erzielt werden. Dies gilt namentlich fiir die Zog-
linge der Heimkategorien 1 und 2 sowie fiir Ner-
vose, Ueberempfindliche und Neurotische, denen
das enge Zusammenleben mit Verwahrlosten zu
grosse Schwierigkeiten und Gefdhrdung bringen
kann. Durch die Gruppenbildung kann ein Wechsel
im Regime (Grad der Freiheit) vorgenommen wer-
den, ohne dass der Zoégling in ein anderes Heim
versetzt werden muss.

Flir die Gruppenbildung neben oder anstelle der
Heimaufteilung spricht ferner, dass es sich vom
erzieherischen Standpunkt aus empfiehlt, die ver-
schiedenen Arten und Grade von Schwererzieh-
barkeit zu mischen, die stiarker Schwererziehbaren
gleichsam mit den leichteren Féllen zu «verdin-
nen».

Anstalten fiir Schwererziehbare, die gegenwértig
zur Diskussion stehen (Geschlechtertrennung un-
umgénglich), sollen die tUbrigen Heime von den
schwersten Féallen entlasten und den Zoglingen
gleichzeitig optimale therapeutische Mdglichkeiten
bieten.

Differenzierung nach dem Grad der Intelligenz ist
bei den Heimen fiir Schwererziehbare angezeigt,
weil gerade die intellektuelle Ueberforderung zur
Schwererziehbarkeit flihren oder eine solche ver-
starken kann. Spezialklassen in Heimen fiir Schwer-
erziehbare haben sich bewédhrt. Auch diese Diffe-
renzierung ist durch Gruppenbildung méglich.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Fir sexuell gefédhrdete und verwahrloste Madchen
sind besondere kleine Heime zu wlnschen.

Differenzierung nach dem formellen Einweisungs-
grund (gerichtliche oder administrative Einwei-
sung) ist abzulehnen, weil es bei der Erziehung
nicht darauf, sondern auf Art und Grad der
Schwererziehbarkeit ankommt. Dabei scheint es
allerdings gegeben, Zoéglinge, die zur Einschlies-
sung gemdéss Art.95 StGB verurteilt wurden, in
Heimen flir Schwererziehbare leichteren Grades
unterzubringen.

Auch eine Differenzierung nach der Dauer der Ein-
weisung der Zoglinge ist abzulehnen, da die Dauer
ja nicht immer zum voraus bestimmt werden kann
und soll und immer auch von der Fiihrung des
Zoglings abhingt.

Arbeitsteilung unter den Anstalten fliir Jugendli-
che nach beruflichen Ausbildungsmoglichkeiten ist
notwendig. Erzieherisch wire es zu wiinschen, dass
jede Anstalt moglichst viele Werksétten zur Ver-
fligung héitte, damit die Anstaltswahl durch die
Versorger nur nach erzieherischen Gesichtspunk-
ten erfolgen konnte und damit Berufswechsel wéh-
rend der Versorgungszeit nicht auch unerwiinsch-
ten Heimwechsel bedingen wiirden. Aus wirt-
schaftlichen Grilinden konnen aber auch unsere
grossten Anstalten keine geniigende Auswahl an
Ausbildungsmoglichkeiten bieten. So sollte wenig-
stens jede Anstalt zwei bis drei Werkstéatten fih-
ren und sich mit anderen dariiber verstédndigen,
dass im gesamten fiir moglichst viele Bediirfnisse
gesorgt ist. Die Zahl der Werkstidtten kann aber
auch dadurch eingeschridnkt werden, dass man
soweit moglich von externen Lehrgelegenheiten
Gebrauch macht.

c¢) Beobachtungsstationen

Beobachtungsstationen sollen mit allen Anstalts-
kategorien zusammenarbeiten. Sie kénnen organi-
satorisch andern Anstalten angegliedert oder selb-
stdndig sein. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass
besonders geeignete Erziehungsanstalten einzelne
Beobachtungszoglinge aufnehmen und sie unter
ihre anderen Zoéglinge mischen oder in Gruppen
sammeln.

d) Heime fiir geistig Gebrechliche

Zu den geistig Gebrechlichen werden hier die

Epileptiker und die Geistesschwachen gezdhlt. Der

Heimversorgung bediirftige Epileptiker miissen nur

dann in besondere Heime gebracht werden, wenn

sie standiger spezialarztlicher Behandlung bediir-

fen.

Unter den Heimen fiir die Geistesschwachen emp-

fiehlt sich folgende Arbeitsteilung:

. Heime fiir Schulbildungsfihige,

. Heime fiir praktisch-manuell Bildungsfihige,

. Heime fiir Bildungsunfihige,

. Heime fiir Schwererziehbare Geistesschwache,

. Heime fiir geistesschwache Sinnesgeschidigte.
Je nach Umstédnden kann diese Arbeitsteilung

auch durch Bildung entsprechender Gruppen im

einzelnen Heim bewirkt werden.

Eine Ausscheidung nach Altersstufen kommt in

Frage in den Heimen fiir Bildungsfahige, und zwar

zwischen Schulpflichtigen und Schulentlassenen.
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32.

33.

34.

35.

36.

31.

e) Heime fiir koOrperlich Gebrechliche

Zu der Kkorperlich gebrechlichen Jugend werden
hier folgende Gattungen gerechnet: Blinde und
Sehschwache, Taubstumme und Gehorlose, Schwer-
horige, Sprachgebrechliche, Korperbehinderte.

Korperbehinderte miissen nur dann in Spezial-
heime gebracht werden, wenn es wegen &rztlicher
Behandlung oder besonders schwerem Grad oder
besonderer Art der Invaliditit (Cerebral Palsy)
notwendig ist.

Fir jede der finf genannten Gattungen sollten
grundsdtzlich besondere Heime bestehen, da nur
so eine angemessene Schulung gewéihrleistet ist.
Taubstumme, Schwerhorige und Sprachgebrech-
liche konnen unter entsprechender Gruppenbildung
im selben Heim zusammengefasst werden, sofern
hiefir glinstige Umstiande gegeben sind.

Nach dem Grad des Zustandes des Zoglings
(Grad des Gebrechens)

Bei den Heimen fiir die Jugend aus unwvollstdndi-
gen oder zerriitteten Familen ist eine Aufteilung
nach dem Grad ihres Zustandes (Milieuschéddigung,
Gefahrdung, Verwahrlosung) in der Regel nicht
notig, weil sie auf die Dauer nur Elemente enthal-
ten sollen, die sich an eine Heimgemeinschaft an-
passen konnen.

Bei den koOrperlich Gebrechlichen erscheint eine
Diferenzierung der Heime nach dem Grad des
Gebrechens kaum tunlich. Dagegen ist sie ange-
zeigt zwischen normal- und schwachbegabten kor-
perlich Gebrechlichen. Fiir die Korperbehinderten
ist ausserdem aus schulischen und wirtschaftlichen
Griinden eine Differenzierung nach &rztlichen (mit
Schule!) und rein schulischen Heimen notwendig.
Zudem werden gewisse Formen wegen ihrer beson-
deren Schwierigkeiten zweckmaéssig abgetrennt (Ce-
beral Palsy).

Bei den Geistesschwachen soll sich die Arbeits-
teilung nach der Schulungsfihigkeit und Nach-
erziehungsfédhigkeit richten.

Bei den Schwererziehbaren ergibt sich eine Auf-
teilung nach dem Grad der Schwererziehbarkeit.
Ob auch die Heime mit interner Ausbildung und
nach dem Grad der Schwererziehbarkeit und nach
den entsprechenden verschiedenen Erziehungsme-
thoden differenziert werden sollen, richtet sich
nach den jeweiligen Bediirfnissen.

Nach erzieherischen und therapeutischen
Moglichkeiten

. Die Arbeitsteilung ergibt sich hier aus dem Zweck

des Heimes, der Art der leitenden Personlichkeiten
und der Zusammensetzung der Zoglinge.

. Nach dem Geschlecht
39.

Eine Differenzierung der Heime nach dem Ge-
schlecht der Zoglinge driéngt sich einzig bei den
schulentlassenen Schwererziehbaren von vornher-
ein auf. Bei den andern Zoglingsgattungen ist dar-
itiber hinaus von Fall zu Fall zu entscheiden.

In der Regel soll die Koeduktion vorgezogen
werden, da sie natirlich ist, dem Wesen der Fa-



milie entspricht, sexuelle Spannungen vermindert
und ausserdem ermoéglicht, dass Briider und Schwe-
stern im gleichen Heim bleiben koénnen.

E. Nach dem Alter

40. Erwachsene einerseits und Kinder und Jugendliche
anderseits geh6ren nicht in das gleiche Heim, weil
es sich bei den betreffenden Erwachsenen in der
Regel um Elemente handelt, die erzieherisch
schéadlich wirken konnen. Auch die Jugend aus zer-
riitteten und unvollstéindigen Familien hat ein
Recht auf ein besonderes Heim und sollte nicht in
Bilirgerheimen usw. untergebracht werden.

41. Bei Kindern und Jugendlichen héngt die Differen-
zierung nach Altersstufen dem Zweck des Heimes,
der Zusammensetzung seiner Zoglingsschar und
von den erzieherischen und therapeutischen Mog-
lichkeiten ab.

42. Soweit moglich soll ein Heim verschiedene Alters-
stufen aufweisen, da dies den Verhéiltnissen der
Familie entspricht und Kinder so lange als méglich
im gleichen Heim verbleiben sollten. Vor allem soll-
ten Vorschulpflichtige und Schulpflichtige beiein-
ander sein. Wo es angeht und wo der Heimaufent-
halt nicht mehr zu lange dauert, sollten XKinder
auch im angestammten Heim wverbleiben konnen,
wenn sie dessen Altersstufe ilberschritten haben.

43. Bei den Schwererziehbaren empfiehlt es sich,
Schulpflichtige und Schulentlassene zu trennen,
weil die letzteren, die sich besonders grossen see-
lischen Schwierigkeiten gegenilibersehen, unter Um-
stdnden auf die ersteren unglinstig auswirken koén-
nen. Wenn es nicht anders geht, kann eine solche
Trennung auch durch Gruppenbildung im Heim
bewerkstelligt werden.

F. Nach Landessprachen, Landesgegenden,
Kantonen und Gemeinden

44. Differenzierung nach Landessprachen drangt sich
naturnotwendig auf.

45. Ob und wieweit in den verschiedenen Landesge-
genden, Kantonen und Gemeinden Heime der er-
wihnten Kategorien errichtet werden sollen, hingt
vom Bediirfnis und von den finanziellen Moglich-
keiten ab. Vielfach empfiehlt es sich, dass mehrere
Kantone oder Gemeinden ein Heim gemeinsam er-
richten und betreiben, sei es auf gemeinniitziger
oder 6ffentlicher Grundlage.

G. Nach Weltanschauung und Konfession

46. Grundsétzlich soll jedes heimbediirftige Kind und
jeder Jugendliche das Recht haben, in einem Heim
untergebracht zu sein, das seiner Konfession oder
Weltanschauung entspricht. Daher braucht es so-
wohl interkonfessionelle als auch katholische, pro-
testantische und andere weltanschaulich bestimmte
Heime. Dabei soll aber nicht iibertrieben und nur
so weit differenziert werden, als die Heime einem
sachlichen Bediirfnis entsprechen und die fir ihr
wirtschaftliches Gedeihen nétige Zoglingszahl auf-
weisen. Soweit ein Heim der Weltanschaung eines
Zoglings nicht entspricht, muss dafiir gesorgt wer-
den, dass er den seiner Auffasung gemdissen Reli-
gionsunterricht erhalt.

Ndchste Seite Schema der Arbeitsteilung

Die Heimversorgung von Schulkindern

XXI. Herbstkurs, 18.—20. September 1956, in der
reformierten Heimstétte «Boldern» ob Mannedorf, ver-
anstaltet vom Jugendamt des Kantons Ziirich.

Dienstag, den 18. September 1956

09.00 . Allgemeine Mitarbeiterkonferenz

10.00 Eroffnung des Kurses

10.15 Dr. med. P. Mohr, Direktor der Heilanstalt Ko-
nigsfelden AG: «Frage der Wegnahme des Kin-
des aus seiner Familie».

14.15 Jb. Seifert, Bezirksjugendsekretédr, Riiti: «Pfle-
gefamilie oder Heim?»

16.00 Hans Ammann, Direktor, der Taubstummenan-
stalt, St. Gallen: «Moglichkeiten und Grenzen der
Heimerziehungs.

Mittwoch, den 19. September 1956

08.00 Arbeit in den Arbeitsgruppen mit folgenden
Themen:

A: «Die Abklirung der Versorgungsbediirftigkeit
von Kindern im Schulalter»

B: «Der Kontakt zwischen Versorger und Heim»

C: «Die Kostenfrage bei Heimversorgungen»

D: «Kind und Heimbetrieb»

E: «Heim und 6ffentliche Meinung»

19.30 Gemeinsamer Schlussabend.

Donnerstag, den 20. September 1956

08.00 Berichterstattung iiber die Ergebnisse der Grup-
penarbeit; mit jeweils anschliessender Aus-
sprache.

16.00 Kursschluss.

Jugendamt des Kantons Ziirich

Erlduterungen:

Es sind eingeladen alle Jugendsekretdre und Fiir-
sorgerinnen der Bezirkssekretariate und der stadtziir-
cherischen Jugenddmter sowie Leiter der im Kanton
Zirich liegenden Erziehungsheime fiir schulpflichtige
Kinder. Praktikantinnen der Schule fiir Soziale Arbeit

sind ebenfalls eingeladen.
*

Zwischen Miannedorf SBB und der «Boldern» wird
ein Autodienst organisiert. Anmeldung notwendig. Die
Verrechnung erfolgt durch die Heimstitte.

*

Die Anmeldungen sind bis spétestens 5. September
1956 an das kantonale Jugendamt, Postfach Ziirich 23,

einzureichen.
*

Es werden keine Kurskosten erhoben. Der Pensions-
preis fir den ganzen Kurs betrigt Fr. 27.— (Zweier-
zimmer) und Fr. 22— (Matratzenlager). Jeder Teil-

nehmer bezahlt in der Heimstétte selbst.
*

Mitteilung

Aus Bad Schinznach wurde eine St. Galler Spit-
zenbluse an den Sekretdr des Vereins zugestellt mit
dem Vermerk, dass sie im Zimmer Nr. 44 liegen ge-
lassen worden sei. Wir bitten, sich zu melden!

H. Baer, Mauren TG, Tel. (072) 5 42 85.
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Schema fiir eine Arbeitsteilung unter den Heimen fiir die Jugend

a) Heime fir mormale Jugend aus zerriitteten und
unvollstindigen Familien (Kinderheime, Waisen-
hduser)

Diese Heime umfassen Kinder verschiedener Art,
mit Ausnahme der korperlich und geistig Gebrechli-
chen sowie jener, die sich wegen angeborener oder er-
worbener Schwierigkeiten nicht anzupassen vermogen.
Eine Trennung nach Altersstufen und Geschlechtern
ist in der Regel nicht notig.

b) Heime fiir Schwererziehbare

Bei den Schwererziehbaren konnen unterschieden
werden:
aa) Nervose, Ueberempfindliche und Neurotische,

bb)Verwahrloste und psychopathisch Reagierende, cc)

geisteskranke Kinder und Jugendliche. Grundsétzlich

ist es wiinschbar, fiir alle diese drei Gruppen besondere

Heime zu haben. In der Praxis ldsst sich aber diese

Differenzierung auch durch folgende Heimtypen er-

reichen, die nach dem Regime, also nach dem Grad der

Freiheit und damit der Schwererziehbarkeit gegliedert

sind:

1. Heime mit internen Ausbildungsgelegenheiten
(Heimschulen und -werkstétten)

2. Heime mit teils internen, teils externen Aus-
bildungsgelegenheiten («halboffene» Heime)

3. Heime mit externen Ausbildungsgelegenheiten
(Familien- und Wohnheime)

Eine Trennung zwischen Schulpflichtigen und
Schulentlassenen ist unter Umstédnden angezeigt.

Bei den letzteren ist in allen Féllen Geschlech-
tertrennung notig. — Je nach Umstdnden kann
die Arbeitsteilung auch durch Gruppenbildung
im einzelnen Heim erreicht werden.

¢) Heime fiir geistig Gebrechliche

1. Heime fiir Epileptische
2. Heime fiir schulbildungsfihige Geistesschwache

3. Heime filir praktisch-manuell bildungsfihige
Geistesschwache

4. Heime flir bildungsunfihige Geistesschwache
5. Heime fiir schwererziehbare Geistesschwache

6. Heime fiir geistesschwache Sinnesgeschidigte
Eine Trennung nach Altersstufen und Ge-
schlecht driangt sich nicht auf, letztere héchstens
in Heimen filir Schulentlassene. Je nach Umstéin-
den kann die Arbeitsteilung auch durch Grup-
penbildung im einzelnen Heim bewirkt werden.

d) Heime fiir korperlich Gebrechliche

1. Heime fir Blinde und Sehschwache

2. Heime fiir Taubstumme und Schwerhorige
3. Heime flir Sprachgebrechliche
4.

Heime flir Korperbehinderte
Eine Trennung nach Altersstufen und Geschlecht
dréangt sich in der Regel nicht auf.

Samtliche Heime sollen nach Sprachgebieten ge-
trennt sein, nach Weltanschauung und Konfession nur
soweit als das Bediirfnis ausgewiesen ist.

Kurse und Veranstaltungen im Herbst 1956

Volkslied-Singwoche im Volkserziehungsheim Herzberg

30. September bis 6. Oktober 1956. Gesamtleitung: Prof.
Oskar Sitz, Wien-Basel. — Kurskosten: 70 bis 75 Fr.,
alles inbegriffen.

29. 9.—1. 10. Arbeitstagung fiir Freizeitwerkstattlei-
ter im Jugendhaus Bern. Tagungsthema:. «Dréatti,
Miietti u dr Chlyn» (Aufgaben der Freizeitwerkstatt
gegeniliber der Familie), Werkgruppen: Batik, Stroh-
tiere-Strohsterne, Gilietzimddeli, Aufbaukeramik. Ko-
sten: Ganze Tagung Fr. 30.—, nur Wochenende Fr. 15—
plus allfillige Materialkosten. Anmeldeschluss 20. Sept.

7.—13. 10. 5. Sing-, Musizier- und Tanzwoche im
Rotschuo. Dieses Jahr wird neben Karl und Thilde
Lorenz auch Dr. H. M. Sambeth in der Leiterequipe
mitwirken. Kosten: Fr. 75.—. Anmeldeschluss: 25. Sept.

8—12. 10. 2. Schweiz. Arbeitstagung fiir Jugend-
musik und Musikerziehung in Zurich, veranstaltet von
der SAJM. Tagungskarte Fr. 25.—, Tageskarte Fr, 8.—.

8.—17. 10. Fidelbaukurs in Ziirich im Rahmen der
Schweiz. Arbeitstagung fiir Jugendmusik. Kosten:
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Ohne Unterkunft und Verpflegung, jedoch inkl. Ma-
terial fiir eine Fidel Fr. 70.—. Anmeldeschluss: 15. Sept.

14.—20. 10. 4. Spielwoche auf dem Herzberg. In die-
ser Herbst-Spielwoche sind vor allem Spiele im Freien,
Tummelspiele und Geldndespiele vorgesehen, daneben
werden die Teilnehmer wiederum eine grosse Zahl von
Heim- und Gesellschaftsspielen fiir Irager- und Hiitten-
abende kennenlernen. Kosten: Fr. 75.—. Anmelde-
schluss: 1. Oktober.

16.—20. 10. Schweiz. Wanderleiterkurs, Interessen-
ten wenden sich direkt an den Bund fiir Jugendher-
bergen, Seefeldstrasse 8, Ziirich.

7.—14. 11. Jugend und Film-Woche in Ziirich. Referate,
Filmvorfithrungen, Ausstellung.

10./11. 11. Wochenendkurs fiir Jugendleiter zum
Thema Jugend und Film in Zirich im Rahmen der
Jugend- und Filmwoche, Nihere Auskunft durch den
Freizeitdienst.

Pro Juventute, Freizeitdienst, Postfach Ziirich 22



	Von der Arbeitsteilung unter den Heimen für die Jugend

